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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Agnes Brugger, Dr. Thomas Gambke,
 Daniela Wagner,  weiterer Abgeordneter  und der Fraktion
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/14313 –

 Räumung des Munitionsdepots Langquaid/Schierling

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Ende  des  Jahres  2009  wurde  das  Munitionsdepot  Langquaid/Schierling  aufge-
 löst  und  die  militärische  Nutzung  beendet.  Bei  der  Räumung  des  Depots  wur-
 den  verschiedene  Kampfmittel  gefunden  und  missverständliche  Aussagen
 über  die  Gefährdung  durch  diese  Kampfmittel  getätigt.  So  wurde  die  Bevölke-
 rung  vor  Ort  verunsichert.  Erst  im  November  2012  wurde  eine  alte  Bombe  aus
 Wehrmachtsbeständen  auf  dem  Gelände  des  ehemaligen  Munitionsdepots  ent-
 deckt.  Der  Bayerische  Rundfunk  berichtete,  dass  Blausäure  auf  dem  Gelände
 gefunden  wurde  und  der  Boden  nun  vorsorglich  ausgebaggert  werde
 (www.br.de  „Boden  mit  Blausäure  belastet“  vom  7.  März  2013).  Ungeklärt  ist
 außerdem  die  Frage,  wie  das  Gelände  nachgenutzt  werden  kann  und  soll  und
 ob Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung vor Ort bestehen.

 1.  Inwieweit  kann  zum  heutigen  Zeitpunkt  von  der  Bundesregierung  ausge-
 schlossen  werden,  dass  sich  weitere  Kampfmittel  auf  dem  Gelände  des
 ehemaligen  Munitionsdepots  Langquaid/Schierling  befinden  und  dass
 keine  Gefahr  von  diesen  (etwa  für  Anwohner,  Flora  und  Fauna  des  Gelän-
 des) ausgeht?

 Aufgrund  der  bekannten  historischen  Nutzung  kann  nicht  ausgeschlossen  wer-
 den,  dass  sich  auf  dem  Gelände  noch  weitere  Kampfmittel  befinden.  Die  Ergeb-
 nisse  der  von  der  Bundesanstalt  für  Immobilienaufgaben  (Bundesanstalt)
 durchgeführten  Untersuchungen  im  Rahmen  der  Gefährdungsabschätzung  las-
 sen keine Gefahr (für Anwohner, Flora, Fauna) erkennen.

 2.  Welche  Kampfmittel  sind  bei  der  von  der  Bundesanstalt  für  Immobilien-
 aufgaben  (BImA)  beauftragten  Untersuchung  des  ehemaligen  Munitions-
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depots  Langquaid/Schierling  gefunden  worden,  und  wann  wurden  diese
 Kampfmittel wo entsorgt?

 Es  wurde  die  unbezünderte  Hülle  einer  deutschen  250  kg  Mehrzweckbombe
 (KC  250)  gefunden  und  am  11.  Dezember  2012  durch  die  Gesellschaft  zur  Ent-
 sorgung  chemischer  Kampfstoffe  und  Rüstungsaltlasten  mbH  (GEKA)  abtrans-
 portiert und auf ihrem Gelände entsorgt.

 3.  Inwieweit  wurden  bei  der  Messung  der  Firma  Industrieanlagen-Betriebs-
 gesellschaft  mbH  (IABG)  anlässlich  einer  Bodenschürfung  am  späteren
 Bombenfundort  im  Dezember  2011  in  der  Muna  Langquaid/Schierling
 Stoffe  aus  einer  der  folgenden  Gruppen  detektiert  (auch  wenn  nur  kurzzei-
 tig  nachweisbar,  weil  flüchtig,  und  auch  wenn  nur  in  geringer  Konzentra-
 tion vorhanden):

 a)  Nervengifte,

 b)  Blutgifte und

 c)  sonstige potentiell giftige, ätzende oder reizende Stoffe,

 oder  kann  deren  Vorhandensein  zu  100  Prozent  ausgeschlossen  werden
 (bitte getrennt beantworten)?

 Die  messtechnische  Überwachung  der  Baggerschürfe  zur  Kontrolle  auf  Kampf-
 stoffrückstände  im  Boden  bzw.  Aushubmaterial  wurde  durch  die  IABG  mit
 einem  Messgerät  der  Fa.  Dräger,  Typ  Multi  IMS  (Version  Dual-SCCell
 CP100V2;  SW-3.2.x)  durchgeführt.  Aufgrund  der  großen  Vielfalt  und  Anzahl
 von  chemischen  Verbindungen  (2002  waren  ca.  16  Millionen  organische  und
 3  Millionen  anorganische  Verbindungen  bekannt)  sind  Pauschaluntersuchungen
 nicht  durchführbar.  Es  besteht  nur  die  Möglichkeit,  gezielt  nach  bestimmten  Ver-
 bindungen/Verbindungsgruppen  zu  suchen.  Im  vorliegenden  Fall  richtete  sich
 der  Untersuchungsumfang  nach  der  Dräger-Bibliothek  CWA-9.2.1  (chemische
 Kampfstoffe).  Detektiert  wurden

 a)  negativ,

 b)  negativ,

 c)  nicht untersucht,

 da  „sonstige“  zu  komplex.  Das  Vorhandensein  anderer  als  der  konkret  gesuch-
 ten  chemischen  Verbindungen  kann  nicht  zu  100  Prozent  ausgeschlossen  wer-
 den.

 4.  Welchen  Wortlaut  hat  das  vor  Ort  in  der  Muna  erstellte  Feldprotokoll
 (handschriftliche  Aufzeichnung,  Datenplot)  des  Sachbearbeiters  der  Firma
 IABG?

 Es wird auf die beigefügte Anlage 1 Bezug genommen.

 5.  Inwieweit  wurden  der  Oberfinanzdirektion  (OFD)  Niedersachsen  oder  der
 BImA  nur  eine  einzige  Version  des  IABG-Schürfprotokolls  und/oder  der
 dazu  gehörenden  IABG-Bewertung  der  Schürfungsergebnisse  von  der
 IABG zugesandt, oder gab es verschiedene Versionen?

 Der  Bundesanstalt  als  Auftraggeber  und  der  von  ihr  fachlich  hinzugezogenen
 Oberfinanzdirektion  (OFD)  Niedersachsen  wurde  eine  einzige  Version  des
 IABG-Schürfprotokolls  (vom  23.  Januar  2012)  nebst  Bewertung  der  Schürf-
 ergebnisse zugesandt.
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6.  Inwieweit  wurden  von  der  OFD  Niedersachsen  oder  der  BImA  schriftli-
 che  oder  mündliche  Änderungswünsche  bezüglich  des  Textes  oder  der
 Wortwahl  des  offiziell  in  Umlauf  zu  bringenden  Protokolls  der  IABG  in
 Sachen  Blutgiftwarnung  an  die  IABG  bzw.  deren  Sachbearbeiter  herange-
 tragen?

 Weder  die  OFD  Niedersachsen  noch  die  Bundesanstalt  haben  Änderungswün-
 sche an die IABG herangetragen.

 7.  Inwieweit  war  entgegen  der  wiederholten  Presseberichterstattung,  welche
 sich  primär  auf  die  Untersuchungsergebnisse  der  Gesellschaft  zur  Entsor-
 gung  von  chemischen  Kampfstoffen  und  Rüstungsaltlasten  mbH  (GEKA)
 zur  Flüssigkeit  der  im  Dezember  2012  in  der  Muna  gefundenen  Mehr-
 zweck-Kampfmittel-Bombe  bezog,  Sprengstoff  in  fester  Form  in  der  ge-
 borgenen  Mehrzweck-Kampfmittel-Bombe  enthalten  (unter  Bezugnahme
 auf  die  Pressemitteilung  des  zuständigen  Landratsamtes  Ravensburg,  wo-
 nach  sich  die  Übertragungs-  und  Zerlegerladung  in  der  Bombe  befanden,
 ohne das Wort Sprengstoff hierfür ausdrücklich zu gebrauchen)?

 Es  ist  richtig,  dass  sich  Sprengstoff  in  Form  der  Übertragungs-  und  Zerleger-
 ladung  in  der  unbezünderten  Bombenhülle  befunden  hat.  Die  GEKA  hat  diesem
 Umstand  durch  den  Einsatz  eines  detonationssicheren  Transportbehälters  Rech-
 nung getragen.

 8.  Wie  lautet  der  vollständige  und  ungekürzte  Text  des  internen  Untersu-
 chungsbefunds  der  GEKA  in  Munster  zur  in  der  Muna  gefundenen  Mehr-
 zweck-Kampfmittel-Bombe?

 Es wird auf die beigefügte Anlage 2 Bezug genommen.

 9.  Wie  lautet  der  vollständige  und  ungekürzte  Text  der  Mitteilung  der
 GEKA vom 7.  Februar 2013 an das Landratsamt Regensburg?

 Ist  dort  ein  Hinweis  enthalten,  dass  sich  mehrere  Kilogramm  Sprengstoffe
 in  Form  der  Übertragungs-  und  Zerlegerladung  noch  in  der  Bombe  befan-
 den,  und  aus  welchen  Stoffen  bestehen  die  Übertragungs-  und  Zerleger-
 ladung in der Mehrzweck-Kampfmittel-Bombe?

 Sind dies explosionsfähige Stoffe?

 Es wird auf die beigefügte Anlage 3 Bezug genommen.

 Die  Mitteilung  enthielt  keinen  Hinweis,  dass  es  sich  bei  der  in  der  unbezün-
 derten  Bombenhülle  enthaltenen  Übertragungs-  und  Zerlegerladung  um  explo-
 sionsfähige Stoffe handelte.

 10.  Wie  hoch  sind  die  seit  1.  Januar  2010  (Übergang  der  Verantwortung  für
 die  Muna  in  die  Hände  der  BImA)  bis  heute  angefallenen  Kosten  für  die
 Altlastenerkundung,  -dokumentation,  -sicherung  und  -beseitigung  in  der
 Muna Schierling?

 11.  Wie  hoch  sind  die  seit  1.  Januar  2010  angefallenen  Kosten  für  die  Erkun-
 dung  des  Bereichs  der  gefundenen  Mehrzweck-Kampfmittel-Bombe  so-
 wie  der  Detektion,  Bergung  und  Unschädlichmachung  der  Bombe  (bitte
 einzeln aufschlüsseln)?

 Die Fragen 10 und 11 werden gemeinsam beantwortet.
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Die  seit  1.  Januar  2010  bis  zum  8.  Juli  2013  angefallenen  Kosten  für  die  Alt-
 lastenerkundung,  -dokumentation,  -sicherung  und  -beseitigung  sowie  für  die
 Erkundung  des  Bereichs  der  gefundenen  Reste  einer  Mehrzweckkampfmittel-
 bombe  sowie  die  Detektion,  Bergung  und  Unschädlichmachung  der  Bomben-
 reste  betrugen  insgesamt  220  838,92  Euro.  Die  Kosten  wurden  nicht  nach  den
 in der Frage genannten Kategorien aufgeschlüsselt.

 12.  In  welcher  Größenordnung  liegen  die  nach  heutigem  Sachstand  weiter  zu
 veranlassenden  Untersuchungen,  Dokumentationen,  Sanierungen  und  Be-
 seitigungen innerhalb der nächsten fünf Jahre?

 Erst  nach  Vorliegen  der  Ergebnisse  des  zweiten  Grundwasser-Monitorings  kann
 hierzu eine Prognose abgegeben werden.

 13.  Wie  viele  Bieter  hatten  sich  zuletzt  an  den  Verkaufsverhandlungen  des
 Muna-Geländes beteiligt?

 Für die Liegenschaft gab es zuletzt sechs Interessenten.

 14.  Inwieweit  hat  die  BImA  die  aktuellen  Verkaufsverhandlungen  für  die
 Muna wegen der Altlastenproblematik vorläufig eingestellt?

 Die  Verkaufsverhandlungen  sind  bis  zur  Vorlage  des  in  Auftrag  gegebenen  Gut-
 achtens zurückgestellt.

 15.  Welchen  Zeitplan  verfolgt  die  BImA  zur  Veräußerung  des  Geländes,  und
 gibt es eine abschließende Frist für die Veräußerung?

 Nach  Vorlage  des  in  der  Antwort  zu  Frage  14  genannten  Gutachtens  entscheidet
 die  Bundesanstalt  über  das  weitere  Vorgehen.  Eine  abschließende  Frist  für  die
 Veräußerung gibt es nicht.

 16.  Inwieweit  wurde  ein  Schätzwert  für  den  Wert  des  Geländes  erhoben,  der
 bei  einer  Veräußerung  erzielt  werden  kann,  und  gibt  es  einen  Mindest-
 wert, der bei der Veräußerung erreicht werden soll?

 Verkäufe  haben  nach  §  63  Absatz  3  BHO  zum  vollen  Wert  zu  erfolgen.  Ein  Ver-
 kauf  von  Grundstücken  erfolgt  in  der  Regel  nach  einem  hinreichend  publizier-
 ten,  allgemeinen  und  bedingungsfreien  Bieterverfahren.  Die  darauf  folgende
 Veräußerung  an  den  Meistbietenden  oder  den  einzigen  Bieter  stellt  grundsätz-
 lich einen Verkauf zum Marktwert dar.

 17.  Inwieweit  hat  die  BImA  Anfragen  zum  Kauf  des  Geländes  erhalten  (bitte
 Auflistung  aller  Anfragen,  auch  indirekt  –  Medien  –  zugegangener,
 mündlicher  und  auch  unverbindlicher,  schriftlicher  Anfragen  mit  Datum
 der Anfrage und Nennung des Fragestellers)?

 Anfragen  zum  Kauf  des  Geländes  erfolgten  von  Interessenten  aufgrund  des
 öffentlichen Bieterverfahrens, zudem von Medien und Abgeordneten.

 Die  Bundesanstalt  führt  keine  vollständige  Auflistung  aller,  auch  mündlich,  in-
 direkt oder unverbindlich zugegangenen Anfragen.
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18.  Inwieweit  bestehen  Einschränkungen  bei  der  Nachnutzung  des  Geländes?

 Einschränkungen  bei  der  Nachnutzung  des  Geländes  ergeben  sich  aus  dem
 kommunalen  Selbstverwaltungsrecht  und  dem  daraus  resultierenden  Recht  der
 Gebietskörperschaften,  die  jeweilige  städtebauliche  Entwicklung  im  Rahmen
 der kommunalen Bauleitplanung eigenverantwortlich zu gestalten.
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Anlage 1 zu Frage 4
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Anlage zu Frage 4
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Anlage 2 zu Frage 8
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Anlage 3 zu Frage 9
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